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38124 Braunschweig

Stadt Braunschweig

Der Oberbürgermeister

Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Platz der Deutschen Einheit 1

38100 Braunschweig
Planfeststellungsverfahren für den Umbau des Autobahndreiecks Braunschweig-Südwest 

A 39/A391 und Neubau der Anschlussstelle Rüningen-Süd

Öffentliche Bekanntmachung (BZ) vom 24.2.2007

hier: Einwendungen im Rahmen der Auslegung
Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen das o.a. Straßenbauvorhaben erhebe ich Einwendungen.

Betroffenheit:

Ich bewohne mit meiner Familie ein eigenes Einfamilienhaus auf einem 650qm großen Grundstück in Braunschweig-Melverode, xxxxxxxxxxxxxx x. Die Terrasse liegt südlich des Hauses, offen nach Westen und abgeschlossen gegen alle anderen Himmelsrichtungen. Der Hausgarten liegt westlich des Hauses, offen nach Süden, Westen und Norden. Unser Haus hat zwei Geschosse; die Aufenthaltsräume sind nach Süden und Westen ausgerichtet. Ich bin Miteigentümer des Hauses.

Die jeweils kürzeste Entfernung zu Lärmquellen in der Nachbarschaft beträgt: zur A 395 ca. 500 m, zum Teilstück der A39 östlich des AD Südwest ca. 700 m, zum Teilstück der A39 südlich des AD ca. 1100 m, zur Bahnlinie am Südsee ca. 800 m und zur Kreisstraße ‚Leipziger Straße’ ca. 150 m. 

Eine, sicher sogar ‚die’ wesentliche Qualität des ‚Standorts Melverode’ liegt in der unmittelbaren Nähe zum Naherholungsgebiet ‚Südsee’ mit seinen vielfältigen Erholungs- und Sportmöglichkeiten einerseits und abgeschiedenen Räumen für wertvolle und geschützte Flora und Fauna andererseits. Ich nutze dieses Naherholungsgebiet sehr intensiv.

Planung und Auswirkungen

· Die A39 wird, sowohl im westlichen wie im nördlichen Teil, dichter an mein Grundstück heranrücken, das AD Südwest um ca. 350m: mehr Lärm.

· Der Verkehr wird um mehrere 10.000 PKW täglich zunehmen, dabei auch der LKW-Verkehr: mehr Lärm. 

· Gut ausgebaute Straßen erzeugen aus sich heraus mehr Verkehr: mehr Lärm.

· Der Planung ist eine Geschwindigkeit von 100km/h zu Grunde gelegt: mehr Lärm.

· Durch zahlreiche Zu-, Abfahrten und Einfädelungsspuren wird es zu unzähligen Kfz-Beschleunigungsvorgängen kommen: mehr Lärm.

· A39 - südlich AD - und das AD Südwest werden im Vergleich zu heute höher gelegt: die A39 in die ‚zweite Etage’ und ein sog. ‚Überflieger’ des AD Südwest sogar in die ‚dritte Etage’: mehr Lärm. 

· Aus den Planungen ergeben sich in gleicher Weise deutliche Steigerungen in der Schadstoffbelastung: mehr Feinstäube, mehr NO2, mehr Reifenabrieb etc..

· Lärm und Schadstoffe machen krank. 

· Die Ausweitung des Vorhabens in die Fläche (Vervierfachung des Flächenverbrauchs!!) führt zur Vernichtung von wertvollen Biotopen, zu einer unumkehrbaren Schädigung geschützter Fauna und zur Funktionslosigkeit des Naherholungsgebietes ‚Südsee’.

· Das Bauvorhaben, das bereichsweise drei Ebenen übereinander vorsieht, wirkt sich auch gestalterisch aus. Aus der Tatsache, dass die Planunterlagen hierzu keine Auskunft geben, darf man schließen, dass ews zu einer nicht unerheblichen Beeinträchtigung kommen dürfte. Meine Sorge: Verschandelung des Orts- und Landschaftsbilds. 

Einwendungen:

1) Ich rüge, dass die ausgelegten Pläne nach Art, Darstellung und Umfang (663 Seiten (!!) mit z.T. großformatigen Plänen (einzusehen nur auf einem winzigen Tisch in der Vorhalle des Rathauses der Stadt Braunschweig, ohne Tageslicht), kleinstgedruckten Diagrammen, nicht näher erklärten Formeln) zur öffentlichen Auslegung völlig ungeeignet waren. Der Einsichtnehmende, der nicht fachtechnisch vorgebildet ist, hatte keine Chance, die Unterlagen vollständig zu verstehen und sich ein ausreichendes Bild vom Straßenbauvorhaben und seinen voraussichtlichen Auswirkungen zu machen. Die Beteiligung der Betroffenen war eine Farce. Ein lückenloses Verstehen der Planung und ihrer Auswirkungen ist aber Voraussetzung für die Möglichkeit, vollständig Einwendungen zu formulieren. Diese Möglichkeit war nicht gegeben.

2) Ich rüge, dass die der Planung zu Grunde gelegten, auf 30 Jahre anzulegenden  Prognosen ‚Kfz- und dB(A)-genau’ sein wollen. Wissenschaftliche Betrachtung heißt, Annahmen in ’Korridoren’ darzustellen und damit zu einer ‚von ... bis’ – Darstellung auf allen Ebenen der Untersuchung zu kommen. 

3) Ich rüge die Anwendung veralteter, auch in Fachkreisen umstrittener Berechnungsgrundlagen. Ich nenne z.B. den Verzicht auf eine Berücksichtigung des Geländes zwischen Lärmquelle und Lärmempfänger. Die Eigenschaft des Südsees, Schall zu reflektieren, bleibt unbeachtet. Die Annahme eines kontinuierlichen Winds von 3m/sec. berücksichtigt weder das deutlich höhere Jahresmittel unserer Region noch die Tatsache, dass mein Grundstück, vom Straßenbauvorhaben gesehen, in der Hauptwindrichtung liegt und daher an vielen Tagen im Jahr der angenommene Wert weit überschritten wird. Unerklärlicher Weise bleiben Vorbelastungen unberücksichtigt – für mich ist aber nur interessant, welcher Lärm und welche Schadstoffe insgesamt auf meinem Grundstück ‚ankommen’.

4) Eine nachvollziehbare, vollständige und gerechte Abwägung der in das Planverfahren einzustellenden Interessen und Belange kann ich nicht erkennen. Eine Begründung für die zur Planfeststellung vorgelegten Lösung fehlt, da ein quantifizierender und qualifizierender Vergleich zu den anderen, im Planprozess ganz sicher untersuchten Varianten fehlt. In Anbetracht der dargestellten, sehr erheblichen Auswirkungen muss die umzusetzende Planung nachweisen, dass sie in vollem Umfang zwingend und alternativlos ist. Dieser Nachweis fehlt.

5) Ich rüge die unzureichende Darstellung von Varianten, Bewertungskriterien und Bewertungsergebnissen.

6) Ich rüge, dass die dargestellte, (völlig unzureichende, vgl. oben) Entwicklung von Varianten den Aspekt des Flächenverbrauches unberücksichtigt lässt (3.2 Erläuterungsbericht).

7) Die Verschiebung des AD BS-Südwest um mehrere 100 m nach Südosten erzwingt die Inanspruchnahme erheblicher bisher unbebauter Flächen mit Erholungswertfunktion und führt zu einem erheblichen Flächenmehrverbrauch. Dieser kann vermieden oder doch erheblich minimiert werden,  wenn die Umgestal​tung der A 39 und des Autobahndreiecks BS-Südwest wenigstens wesentlich an vorhandener Stelle erfolgt.

8) Der dargestellte Nachteil, dass mehrere Brückenbauwerke (mindestens 5) zur Verwirk​lichung dieser Lösung erforderlich seien, ist wenig aussagekräftig, da für die präfe​rierte Lösung ausweislich des Erläuterungsberichtes 14 Brücken nebst Stützwänden errichtet werden müssen.

9) Dass eine Alternativlösung wegen der Probleme des „Bauens unter Verkehr“ schlechter ist, wird nur behauptet, im Erläuterungsbericht aber nicht näher dargelegt. Die Kostenein​sparung wird nicht quantifiziert, insbesondere auch nicht in Relation gesetzt zum we​sentlich geringeren Flächeneingriff und zu einem geringeren Verbrauch an Natur und damit auch geringeren Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.

10) Ich rate zu einer Lösung, die für die A39 eine Durchgängigkeit ermöglicht und die A391 über eine sog. ‚Trompete’ anschließt. So wird Fläche gespart und der ‚Überflieger entbehrlich. 
11) Bei einer ressourcenschonenden Alternativlösung könnte darüber hinaus auch bedacht werden, die Anschlussstelle Rüningen Nord nicht wiederherzustellen und in die Ge​samtbaumaßnahme einfließen zu lassen, da Rüningen durch die neue Anschlussstelle Süd an die A 39 angeschlossen wird. 

12) Falls ein Verzicht auf diese ‚doppelte’ Erschließung nicht in Frage kommen kann, rate ich für den Anschluss Rüningen-Nord , die fehlende Zu- (nach Osten) und Abfahrt (von Osten) direkt an die Westerbergstraße anzuschließen. Hiervon betroffen wäre ein größeres Gebäude, dessen Nutzungsprobleme seit vielen Jahren ersichtlich sind sowie ein Autohändler, der angrenzende Flächen erhalten oder in das geplante Gewerbegebiet westlich der A39 umziehen könnte. Hiervon betroffen wäre weiter das Grundstück der Autobahnmeisterei, auf das sicher problemlos zugegriffen werden kann. 

13) Die Beibehaltung des Abstandes des jetzigen AD BS-Südwest im wesentlichen am vor​handenen Standort und die Beibehaltung des dadurch gewonnenen Abstands zum Er​holungsgebiet am Südsee entspricht auch den Grundzügen des § 50 BImSchG. Demge​genüber widerspricht eine Heranführung des AD BS-Südwest an das Erholungsgebiet Südsee den in § 50 BImSchG verbindlich festgelegten Planungsgrundsätzen. Danach sind die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen so zuzuordnen, dass schäd​liche Umwelteinwirkungen auf Freizeitgebiete so weit wie möglich vermieden werden.

14) Die schalltechnische Untersuchung belegt für viele betroffene Grundstücke eine erheb​liche Überschreitung der gesetzlichen Grenzwerte. Dem gesetzlichen Erfordernis, dass bei dem Bau und/oder der wesentlichen Änderung öffentlicher Straßen keine schädli​chen Umwelteinwirkungen hervorgerufen werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind, wird nicht Rechnung getragen.

15) Ich fordere daher, die nach dem Stand der Technik möglichen Maßnahmen zu ergreifen, um vermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen zu reduzieren.

16) Dazu bietet sich u.a. an, entgegen den in den Planfeststellungsunterlagen vorgesehenen Maßnahmen weitergehend lärmmindernden Straßenoberflächenbelag vorzuschreiben. Nach dem Stand der Technik lässt sich durch die Verwendung sogenannten Flüsteras​phalts eine weitere deutlichere Reduzierung der von den Verkehrswegen ausgehenden Lärmimmissionen erreichen. Die vorgesehene Verwendung einer lärmmindernden Stra​ßenoberfläche mit einem Korrekturwert von lediglich -2 dB(A) außerhalb der Brücken​bauchwerke und von einer Oberfläche mit einem Korrekturwert von 0 dB(A) im Be​reich der Brückenbauwerke entspricht demgegenüber nicht dem Stand der Technik.

17) Die Planfeststellungsunterlagen geben mir auch keine Erklärung dafür, warum auf solche, dem Stand der Technik entsprechenden Lärmminderungsmaßnahmen verzichtet wird. Das nehme ich vor allen Dingen deshalb nicht hin, weil sich durch eine Verwendung entspre​chend lärmmindernder Straßenoberflächendeckschichten nicht nur für die betroffenen Wohngebäude eine erhebliche Minderung der Lärmimmissionen erreichen lässt sondern auch für die gesamte von dem Planvorhaben betroffene Umgebung und Erholungsland​schaft. 

18) In Anbetracht der gravierenden Überschreitung der gesetzlichen Immissionsgrenzwerte lässt die vorgestellte Maßnahme für mich auch nicht erkennen, dass weitergehende technische Schutzvorkehrungen etwa in Form von Einhausungen oder Galerielösungen zur Mini​mierung der Grenzwertüberschreitungen überhaupt angedacht wurden. 

19) Ich kann weiter nicht erkennen, dass den Belangen der im Einwirkungsbereich der Verkehrs​anlagen sich ständig oder aber nur vorübergehend zu Erholungszwecken aufhaltenden Menschen hinreichend Rechnung getragen und deren Belange, vor Immissionen bewahrt zu werden, hinreichend gewichtet wurden. 

20) Der Vorhabenträger teilt mit, dass eine Vorprüfung des Einzelfalles gem. § 3 c UVPG ergeben habe, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem UVPG nicht erfor​derlich sei, da von dem Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten seien.

21) Dieser Einschätzung widerspreche ich: Die Grundlagen, die der Vorhabenträger für diese Feststellung heranzieht, sind in den ausgelegten Unterlagen nicht erkennbar und nachvollziehbar. Gegen diese Annahme spricht bereits die in großen Teilbereichen durch das Vorhaben verursachte Überschreitung von Immissionsgrenzwerten. Diese indizieren eine umwelt​bezogene Erheblichkeit des Vorhabens. Soweit im landschaftspflegerischen Begleitplan gewisse umweltrelevante Auswirkungen erfasst werden, beschränken sich diese im we​sentlichen auf Fauna und Flora. Die Auswirkungen des Vorhabens auf den Menschen werden in den ausgelegten Planfeststellungsunterlagen nicht im einzelnen betrachtet.

22) Nach § 2 Abs. 1 Ziff. 1 UVPG umfasst die Umweltverträglichkeitsprüfung jedoch ge​rade auch die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der unmittelbaren und mittelba​ren Auswirkungen eines Vorhabens auf den Menschen einschließlich der menschlichen Gesundheit. 

23) Das zur Planfeststellung vorgesehene Vorhaben drängt eine Berücksichtigung des Men​schen im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung geradezu auf. Infolge des vor​gesehenen Vorhabens wird eine Bundesautobahn etwa 350 m nach Süden und 200 m nach Osten in einen bisher unbebauten Teil eines bevorzugten Naherholungsgebietes für die Bewohner der südlichen Stadtteile Braunschweigs hineingeplant. Die mit den Ver​kehrswegen verbundenen Schadstoffeinträge durch Feinstaub und NO2 werden entspre​chend näher an den unmittelbaren Erholungsbereich um den Südsee herum und die an​grenzenden Teiche herangetragen. Damit verschlechtert sich die Umweltsituation für die Erholungssuchenden evident. 

24) Hinzukommt, dass das Erholungsgebiet um den Südsee herum durch die Lage innerhalb verschiedener Autobahnen, der A 39 und der A 395 (im Osten) belastet wird. Gleiches gilt in besonderem Maße für den von mir bewohnten Ortsteil Melverode, der in besonderem Maße durch die beiden vorgenannten Autobahnen, wie aber auch durch die Bundesbahnstrecke Braun​schweig-Wolfenbüttel vorbelastet ist.

25) Diese Gesichtspunkte sowie der vermeidbare Flächenverbrauch, die erhöhte Lärmbe​lastung und die in den unmittelbaren Erholungsbereich verstärkt hineinverlagerte Schadstoffbelastung machen im Hinblick auf die Schutzgüter Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit eine Umweltverträglichkeitsprüfung des zur Planfeststellung beantragten Vorhabens unverzichtbar. Nur diese kann die Auswirkungen des Vorhabens auf die Belange der Menschen, die im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung an erster Stelle stehen sollten, überhaupt auf eine vertretbare Entscheidungsgrundlage stel​len.

26) Im Gegensatz zu den bisher nicht berücksichtigten Belangen des Menschen und seiner Gesundheit und den Verlust der Erholungsfunktion im Bereich des Südsees wird durch die landschaftspflegerische Begleitplanung in gewissem Umfang eine Bewertung des Vorhabens und seiner Auswirkungen auf die Fauna und Flora vorgenommen.

27) Diese ist jedoch ergänzungsbedürftig. Es sind schützenswerte Arten im maßgeblichen Biotop vorhanden, ohne dass diese in den planfestgestellten Unterlagen gelistet sind. Das hat zur Folge, dass die Eingriffsbewertung naturschutzfachlich unzureichend ist. Sie ist neu zu erstellen, um einen sachgerechten fachlichen Ausgleich sicherzustellen. Mein Vertrauen in das Büro, das den Plan und die hierzu erforderliche Bestandaufnahme (eben nicht) erarbeitet hat ist nachhaltig gestört. Ich rege an, ein anderes Büro zu beauftragen.

28) Im Zusammenhang mit einem angemessenen Lärmschutz für das Naherholungsgebiet weise ich auf die Maßgaben der Umgebungsrichtlinie (europ. Recht) und die erfolgte Umsetzung in nationales Recht (§ 47aBImSchG) hin. Danach werden auch Erholungsgebiete in den Lärmschutz einbezogen; Konflikte sind zu vermeiden und Verlärmung zu minimieren. Der Bund als Träger der Maßnahme hat bis Mitte des Jahres 2007 Lärmkarten und danach innerhalb von einem Jahr Aktionspläne aufzustellen. Das Planfeststellungsverfahren lässt eine Prüfung insoweit völlig vermissen. Dies stellt nach unserer Auffassung einen erheblichen Abwägungsfehler dar. Auch befürchten wir, dass jetzt Fakten geschaffen werden, die einer Umsetzung von Aktionsplänen entgegenstehen könnten (z.B. Statik des sog. ‚Überfliegers’, nach den Plänen ohne Lärmschutzeinrichtungen). Dies muss ausgeschlossen werden.

Befürchtungen und Forderungen

Für den Fall einer Umsetzung der Planung ohne massive Änderungen habe ich folgende Befürchtungen:

1) Gesundheitsschäden,

2) Verlust der Lebensqualität in Haus und Garten,

3) Wertverlust meines Grundstücks, auch durch 4).

4) Verlust der Erholungsfunktion ‚meines’ Naherholungsgebiets ‚Südsee’, 

5) Zerstörung des  Naturraums ‚Südsee’ und der Lebensbedingungen dort festgestellter besonders geschützter Tierarten,

Daher stelle ich im Rahmen meiner Einwendungen folgende Forderungen auf:

1) Ich verlange die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung. 

2) Ich verlange eine Einbeziehung meines Grundstücks in die Lärm-Untersuchung.

3) Ich verlange an beiden Seiten aller Trassen einen wirkungsvollen Lärmschutz durch aktive Schallschutzmaßnahmen:  z.B. Wälle, besonders geformte Wände, Tunnel, Einhausungen, sog. Flüsterasphalt  u.a.m.

4) Ich verlange den Nachweis der Auswirkungen dieser weitergehenden Lärmschutzmaßnahmen für alle Grundstücke, die im Abstand bis zu min. 1,0 km von den Lärmquellen entfernt liegen.

5) Ich verlange eine Umplanung mit dem Ziel, auf die dritte Ebene (den sog. ‚Überflieger’) zu verzichten.

6) Ich verlange eine Umplanung mit dem Ziel, zu engeren Radien zu kommen. Gewünschte Effekte: Verringerung der Geschwindigkeit und damit Lärmvermeidung, Verringerung des Flächenbedarfs, Schutz besonders wertvoller Biotope (zwischen Bahnlinie und Südsee) sowie Verringerung der Kosten. 

7) Die Planunterlagen gehen davon aus, dass es sich um eine Autobahn außerhalb von Ortschaften handelt. Dem widerspreche ich entschieden: ein Blick auf die Stadtkarte beweist, dass die Autobahn mitten durch Wohngebiete geführt wird. Wie sonst kann es sein, dass für hunderte von Grundstücken ein passiver Lärmschutz dem Grunde nach anerkannt wird??

8) Ich verlange, neben den o.a. die Geschwindigkeit beeinflussenden Umplanungen, auch, für die dann mögliche Geschwindigkeit (z.B. 80 km/h) Geschwindigkeitsbegrenzungen durch Beschilderung zu erlassen, deren Einhaltung kontinuierlich und automatisiert zu überwachen, Verstöße vollständig und konsequent zu ahnden und regelmäßig über Verstöße die Öffentlichkeit zu informieren. 

9) Ich verlange eine summarische Betrachtung aller gesundheitsgefährdenden Aspekte nach neuesten gesundheitswissenschaftlichen Verfahren.

10) Ich verlange eine Erhebung aller Vorbelastungen bzgl. Lärm und Schadstoffe sowie eine Darstellung der künftigen Gesamtbelastungen.

11) Ich verlange, dass bezogen auf die heutige Lärmsituation eine Berechnung nach BIMSchVo und parallel eine Lärm-Messung durchgeführt wird. Ich stelle mein Haus und mein Grundstück hierfür gern zur Verfügung. Ziel dieser Forderung ist es, mögliche Unterschiede zwischen Berechnung und Messung offenzulegen. Ausgangspunkt dieser Forderung ist, dass bereits eine regelmäßige Lärmbelastung nachts von kontinuierlich 50 dB(A) nach mediz.-wiss. Untersuchungen zu Gesundheitsstörungen und Krankheitsbildern führt. Dabei wird nicht auf Be-rechnungen, sondern auf den tatsächlichen Lärm Bezug genommen. Der tatsächliche (Gesamt-)Lärm muss also als Abwägungsmaterial in die Planung bzw. die Plangenehmigung Eingang finden – nicht die Ergebnisse konstruierter, unrealistischer Berechnungen, die nur auf eine Lärmquelle bezogen werden.
12) Ich verlange eine vollständige Darstellung aller möglichen Krankheitsrisiken.

13) Ich verlange die Prüfung und Realisierung umweltschonender Trassierungs- und Ausbauvarianten und die Sicherstellung und Aufrechterhaltung des vorhandenen Erholungsgebietes im Bereich des Südsees und seiner Fauna und Flora. 

14) Ich verlange, das Naherholungsgebiet in den Lärmschutz einzubeziehen und damit Beachtung der (europ.) Umgebungslärmrichtlinie und deren Übertrag in nationales Recht (§§ 47a ff BIMSchG). Die alleinige Anwendung der Regelungen der 16. BIMSchVO ist völlig unzureichend. 

15) Jedes baugenehmigungspflichtige Bauvorhaben wird im Antrag mit Ansichten und der Umgebung (Frage der Einfügung) dargestellt. Ich verlange eine Darstellung (z.B. Computersimulation) der Wirkung dieses riesigen Bauvorhabens in der Landschaft/Nachbarschaft zum Naherholungsgebiet und zu Wohngebieten (opt. Auswirkungen). Ohne eine solche Darstellung ist mir die Möglichkeit genommen, diesen belang zu prüfen und ggf. Einwendungen geltend zu machen.

Ich weise daraufhin, dass das Straßenbauvorhaben im Bundeswegeplan nicht mit besonderer Dringlichkeit aufgeführt ist. Es bleibt daher hinlänglich Zeit, eine Alternativplanung zu entwerfen, sie mit allen Betroffenen zu diskutieren und danach einvernehmlich ins Verfahren zu bringen.

Ich bitte um Berücksichtigung meiner Einwendungen und eine Eingangsbestätigung.

Mit freundlichen Grüßen

xxx xxxxxxx






                 Durchschrift: LiMeS

